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Atypische Arbeitszeit – was heißt das?

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit 

ist eine Forderung, die heute in 

Diskussionen um Arbeitszeit und 

-gestaltung immer lauter wird. 

Mehr und mehr Menschen müssen 

sich von der starren Arbeitszeit-

regelung von morgens 8 Uhr bis 

abends 17 Uhr verabschieden, sei 

es, weil betriebliche Belange dies 

erfordern, gesetzliche Vorgaben 

sich ändern (Stichwort Laden-

schlussgesetz) oder aber auch, um 

die Wünsche von Mitarbeitern stär-

ker zu berücksichtigen. Aber kann 

dann gleich von atypischer Arbeits-

zeit gesprochen werden?

 

Unter dem Begriff Schichtarbeit 

werden jene Arbeitszeitsysteme 

zusammengefasst, bei denen die 

Arbeit zu wechselnden Zeiten 

(Wechselschicht) oder zu kons-

tanter, aber ungewöhnlicher Zeit 

(Nachtschicht) stattfindet. Damit 

weicht die Schichtarbeit in tages-

zeitlicher Hinsicht wesentlich von 

der Regelarbeitszeit ab.

>>   Als Regelarbeitszeit wird im 

Allgemeinen eine Verteilung der 

Arbeitszeit in der Zeit zwischen  

6 und 17 Uhr gesehen. Dabei geht 

man von einer Fünf-Tage-Woche 

mit fünfunddreißig bis vierzig 

Arbeitsstunden aus. <<

Arbeitszeitgesetz
§ 2 Begriffsbestimmung

…

(3)	 Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Bäcke-

reien und Konditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr.

(4)	 Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als zwei 

Stunden der Nachtzeit umfasst.

(5)	 Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die

	 1.	 auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nacht‑ 

arbeit in Wechselschicht zu leisten haben oder

	 2.	 Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.


